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1. AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Gemeinde Schonungen plant im Rahmen einer Einbeziehungssatzung die 

Schaffung von Wohnfläche am nördlichen Rand des Ortsteiles Abersfeld, 

An der Trög, Flur-Nr. 481. Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von 

Schallimmissionen, ausgehend von den nördlich bzw. nordwestlich gelegenen 

Sportanlagen des DJK Abersfeld e.V. sowie einer weiter nördlich gelegenen Zelt-

wiese. 

 

Auftragsgemäß sollten die von den vorgenannten Sportanlagen des  

DJK Abersfeld e.V. sowie der Zeltwiese innerhalb des geplanten Wohngebietes zu 

erwartenden Sport- und Freizeitgeräuschimmissionen ermittelt und auf der Grund-

lage der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV beurteilt werden. 

 

Die schalltechnische Situation wurde bereits untersucht und beurteilt. Dazu liegt un-

ser Bericht 15559.2 vom 29. März 2022 vor. Aufgrund von Änderungen hinsichtlich 

der zugrunde zu legenden Gebietseinstufung sowie der Größe und Lage des Unter-

suchungsgebietes ergab sich die Notwendigkeit der Überarbeitung des vorgenann-

ten Berichtes. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse der  

schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen zusammengefasst. 

 

 

2. BEARBEITUNGSUNTERLAGEN 

 

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die folgenden, vom Auf-

traggeber zur Verfügung gestellten bzw. in seinem Namen eingeholten Unterlagen 

und Daten zugrunde: 

 

- Einbeziehungssatzung „An der Trög“, Gemeinde Schonungen, Gemeindeteil 

Abersfeld, Maßstab 1:1000, Stand vom 30. Januar 2024, fmp Schweinfurt 

- Übersicht geplantes Wohngebiet/Baugrundstück (Ausschnitt digitales Ortho-

photo mit Darstellung des Baugrundstückes), erhalten per E-Mail am 

16. März 2021 
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- Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, digitale Flurkarte/Ortho-

photo und digitales Geländemodell, abgerufen am 24. September 2021 

- Angaben zum Betrieb der Sportanlagen/Zeltplatz, erhalten per E-Mail am  

19. Oktober 2021 

- Betriebs- und Nutzungsbeschreibung des DJK Abersfeld e.V., erhalten per 

E-Mail am 22. März 2022 

- Nutzungsaufstellung des Zeltplatzes für 2023/2024, erhalten per E-Mail am 

11. April 2024; Bauamt der Gemeinde Schonungen 

 

 

3. REGELWERKE UND VERÖFFENTLICHUNGEN 

 

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die nachstehenden  

Regelwerke und Veröffentlichungen zugrunde: 

 

18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV)   

vom 18. Juli 1991, zuletzt geändert durch die dritte Verordnung vom 8. Okto-

ber 2021, gültig ab 1. Januar 2022 

 

VDI 2714:1988-01  

Schallausbreitung im Freien 

(zurückgezogen seit 2006-10; aufgrund eines Verweises der 18. BImSchV explizit auf 

die Richtlinie, wird diese weiterhin angewendet) 

 

VDI 2720 Blatt 1:1997-03  

Schallschutz durch Abschirmung im Freien 

 

RLS-19, Ausgabe 2019 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

 

VDI-Richtlinie 3770, Ausgabe 2012-09  

„Emissionskennwerte technischer Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen“ 
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4. IMMISSIONSORTE UND ANFORDERUNGEN 

 

4.1 Immissionsorte 

 

Die berechneten Beurteilungspegel in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen sind 

in Form vom Schallpegelrasterkarten für das gesamte Plangebiet für eine Berech-

nungshöhe von h  =  4,8 m ü. GeländeOK 

(entspricht ca. der Höhe eines 1. Obergeschoss) dargestellt. 

 

Die Lage des Rechengebietes (Plangebiet) ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

 

 

4.2 Anforderungen 

 

Für das Plangebiet soll die Gebietseinstufung als Dorfgebiet (MD) berücksichtigt 

werden. Für die Untersuchung und Beurteilung der Sportgeräusche ist die Sportan-

lagen-Lärmschutzverordnung - 18. BImSchV heranzuziehen. Danach sind folgende  

Immissionsrichtwerte und Beurteilungszeiträume zu beachten: 

 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte 
gemäß 18. BImSchV 

IRW in dB(A) 

Einzelne kurzzeitige 
Geräuschspitzen 

gemäß 18. BImSchV 
Lmax,zul in dB(A) 

 tags/ 
abends 

morgens nachts 
tags/ 

abends 
morgens nachts 

Dorfgebiet (MD) 60 55 45 90 85 65 

Erläuterungen 

tags/ Beurteilungszeitraum  tags außerhalb der Ruhezeiten 
abends an Werktagen 8.00 Uhr - 20.00 Uhr   Beurteilungszeit 12 Stunden 
  an Sonn- und Feiertagen 9.00 Uhr - 13.00 Uhr 
   und 15.00 Uhr - 20.00 Uhr Beurteilungszeit 9 Stunden 
 
  und zusätzlich 
  Beurteilungszeitraum tags innerhalb der Ruhezeiten 
  an Sonn- und Feiertagen 13.00 Uhr - 15.00 Uhr Beurteilungszeit 2 Stunden 
  an allen Tagen 20.00 Uhr - 22.00 Uhr  Beurteilungszeit 2 Stunden 
 
morgens  Beurteilungszeitraum tags innerhalb der Ruhezeiten  
  an Werktagen 6.00 Uhr - 8.00 Uhr    Beurteilungszeit 2 Stunden  
  an Sonn- und Feiertagen 7.00 Uhr - 9.00 Uhr  Beurteilungszeit 2 Stunden  
   
nachts Beurteilungszeitraum nachts 
  an Werktagen 22.00 Uhr - 6.00 Uhr Beurteilungszeit 1 Stunde 
  Sonn- und Feiertagen 22.00 Uhr - 7.00 Uhr lauteste Nachtstunde 
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5. BERECHNUNGSVORAUSSETZUNGEN 

 

5.1 Beschreibung des Bauvorhabens und Schallimmissions-

situation 

 

Die Lage des geplanten Baugrundstückes sowie der Sportanlagen und der Zelt-

wiese ist in Anlage 1 dargestellt. 

 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Rand des Ortsteiles Abersfeld der 

Gemeinde Schonungen auf dem Grundstück, Flur-Nr. 481, An der Trög. 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Einbeziehungssatzung soll eine 

Größe von ca. 800 m² aufweisen. 

Innerhalb des Plangebietes sind ausschließlich Einzelhäuser mit maximal zwei Voll-

geschossen und einer maximalen Gebäudehöhe (First) von  h  =  336,47 m ü. NN 

Zugelassen. 

 

Nordwestlich sowie nördlich grenzen die Sportfelder des Sportvereins  

DJK Abersfeld e.V. an. Weiter nördlich befindet sich in einem Abstand von ca. 75 m 

eine Zeltwiese. 

Nach Aussage des Betreibers wird die Zeltwiese an ca. 6 Wochen im Jahr von meist 

Jugendgruppen mit bis zu 120 Personen genutzt. Zudem finden etwa bis zu  

10 Privatfeiern oder Feste statt, bei denen bisher maximal 50 Personen anwesend 

waren. 

 

Für die Nutzung der Sportanlagen des DJK Abersfeld e.V. liegt eine Nutzungsbe-

schreibung vor (vergleiche hierzu auch Anlage 2). 

Demnach finden im Zeitraum Juli bis November bzw. März bis Mai zweimal  

wöchentlich Trainingseinheiten Fußball von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr statt. 

An Trainingstagen sind maximal 10 Kfz zu erwarten. Nach Aussage des Betreibers 

sind Zuschauer zum Trainingsbetrieb nicht anwesend. 

Der Trainingsbetrieb findet im Wesentlichen auf dem Platz A statt, in seltenen Fällen 

kann hierfür auch der Platz B genutzt werden.  

 

Heimspiele finden maximal 7-mal in der Saison - vornehmlich an Sonntagen im Zeit-

raum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und/oder 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr - auf Platz A 

statt. An Spieltagen sind etwa 20 bis 30 Kfz sowie ca. 50 Zuschauer zu erwarten. 
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Der Platz B wird wochentags in seltenen Fällen von Jugendlichen genutzt. An Sonn- 

und Feiertagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Jugendliche außerhalb 

der Vereinsnutzungen die Flächen für Sportaktivitäten nutzen. Nach Aussage des 

Betreibers finden diese jedoch im Bereich der Zeltwiese/Spielplatz oder neben dem 

Spielfeld - Platz A statt. Eine Nutzung des Platz B findet nach Aussage des Betrei-

bers an Sonn- und Feiertagen explizit nicht statt. 

 

 

5.2 Berechnungseingangsdaten 

 

5.2.1 Fußballbetrieb Training und Heimspiele 

 

Für die Ermittlung der Schallemissionspegel bei Nutzung der Plätze A und B wird 

die VDI-Richtlinie 3770 herangezogen. Die aus schallimmissionsschutztechnischer 

Sicht maßgeblichen Schallquellen werden dabei im Sinne einer Maximalabschät-

zung wie folgt berücksichtigt: 

 

- Trainingsbetrieb Platz A sowie Platz B, jeweils werktags im Zeitraum von 

18.00 Uhr bis 20.00 Uhr (im Sinne einer Maximalbetrachtung werden auf der 

Grundlage der VDI 3770, Abschnitt 5.3.4, 10 Zuschauer angesetzt) 

- Spieler (auf das gesamte Feld verteilt) LWA,T  =  94 dB(A) 

- Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Feld verteilt) LWA,T  =  94 dB(A) 

- Zuschauer LWA,T  =  90 dB(A) 

 

- Spielbetrieb (Heimspiele) Platz A, sonn- und feiertags jeweils 90 Minuten im Zeit-

raum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr (50 Zuschauer) 

- Spieler (auf das gesamte Feld verteilt) LWA,T  =  94 dB(A) 

- Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Feld verteilt) LWA,T  =  104 dB(A) 

- Zuschauer (um das gesamte Feld verteilt) LWA,T  =  97 dB(A) 

 

Die Schallquellen werden als Flächen- und Linienschallquellen mit einer Höhe von 

 h  =  1,6 m ü. GeländeOK 

und den vorgenannten Einwirkzeiten angesetzt. 
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5.2.2 Sportaktivitäten Jugendliche - Bolzplatz 

 

Wie in Abschnitt 5.1 beschrieben, erfolgt zur Beurteilung der Schallimmissionssitu-

ation bei Sportaktivitäten von Jugendlichen außerhalb der Vereinsnutzungen, die 

Berücksichtigung der Nutzung eines Bereiches an der Zeltwiese/Spielplatz (verglei-

che hierzu Anlagen 1) als Bolzplatz. 

 

Gemäß der im Abschnitt 3 aufgeführten VDI-Richtlinie 3770, Tabelle 35, werden für 

die Nutzung als Bolzplatz folgende Emissionsdaten berücksichtigt: 

 

Art der Nutzung Mittlerer Schallleistungs- 
pegle pro Person 
LWAF,eq in dB(A) 

Schallquellenhöhe 
in m 

Fußballspielen (Erwachsene 
und Jugendliche), 

durchgehend 10 gleichzeitig 
anwesende Personen 

82 (87) 1) 1,60 

1) Der Klammerwert beinhaltet einen Impulszuschlag von KI  =  5 dB(A) 

 

Die Nutzung des Bolzplatzes wird an Sonn- und Feiertagen durchgehend im Zeit-

raum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr angenommen. 

 

 

5.2.3 Zeltwiese 

 

Der Berechnungsansatz für die Schallemissionspegel für den Betrieb auf der Zelt-

wiese erfolgt auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 3770. 

 

Nach Aussage des Betreibers kann die Zeltwiese an ca. 6 Wochen im Jahr meist 

von Jugendgruppen mit bis zu 120 Personen genutzt werden. Neben der Nutzung 

der Wiese als Zeltplatz wird der Platz auch für private Feste und Feiern zur Verfü-

gung gestellt. Nach Auswertung der Nutzungszusammenstellung für den Platz fin-

den private Feiern bis zu 7 mal im Jahr (insgesamt 9 Tage) mit maximal 50 Personen 

statt. Eine gleichzeitige Nutzung als Zeltplatz und private Feiern findet i. d. R. nicht 

statt. 
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Für die schalltechnischen Berechnungen werden daher im Sinne einer Maximalab-

schätzung die folgenden maximalen Berechnungsansätze für die Nutzung der 

Wiese als Zeltplatz getroffen: 

 

- Für die gesamte Fläche der Zeltwiese wird die Anwesenheit von insgesamt 

120 Personen über eine Einwirkzeit von TE  =  24 Stunden 

angenommen. 

- In den schalltechnischen Berechnungen wird gemäß VDI-Richtlinie 3770 zur Er-

mittlung der Schallimmissionssituation für 30 % der anwesenden Personen ein 

Schallleistungspegel für „sprechen normal“ mit  LWAeq  =  65 dB(A), 

für 10 % der anwesenden Personen ein Schallleistungspegel für 

„sprechen gehoben“ mit  LWAeq  =  70 dB(A), 

für 10 % der anwesenden Personen ein Schallleistungspegel für  

„rufen normal“ mit  LWAeq  =  80 dB(A) 

angesetzt (Summe gleichzeitig sich äußernder Personen 50 %). 

 

Die gemäß VDI 3770 berechneten Schallleistungspegel für Kommunikationsgeräu-

sche sind in Anlage 3 dokumentiert. 

 

Für die Zeltwiese wird eine Flächenschallquelle mit einer Höhe von h  =  1,6 m 

(bezogen auf Oberkante-Gelände) und den vorgenannten Schallemissionsdaten 

und Einwirkzeiten angesetzt. 

 

Die Lage der Zeltwiese ist in der Anlage 1 ersichtlich. 

 

 

5.2.4 Geräusche durch Pkw-Fahrverkehre und Parkvorgänge 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der Parkflächen erfolgt für die Sportnut-

zungen nach den RLS-19. Die Parkflächen für Pkw bei Heimspielen sind in der An-

lage 1 dargestellt. 
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In den schalltechnischen Berechnungen wird folgender Ansatz gewählt: 

 

- 30 Stellplätze  

- Anfahrt von insgesamt 30 Pkw im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr (außer-

halb der Ruhezeit) bzw. Abfahrt von 30 Pkw im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 

15.00 Uhr (innerhalb der Ruhezeit) 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen des Parkplatzes gemäß RLS-19 ist in der 

Anlage 4 dokumentiert. 

 

 

5.2.5 Spitzenpegel 

 

Für die Spitzenpegelbetrachtung gemäß 18. BImSchV werden folgende mittlere ma-

ximale Schallleistungspegel für Einzelgeräusche angesetzt: 

 

- Schiedsrichterpfiffe/Trainer  LW,max  =  118 dB(A) 

- Kommunikationsgeräusche „schreien laut“ LW,max  =  108 dB(A) 

 

 

5.3 Randbedingungen der schalltechnischen Berechnungen 

 

Die schalltechnischen Prognoseberechnungen wurden mit einem Schallimmissions-

prognoseprogramm (Software SoundPLANnoise, SoundPLAN GmbH, Version 9.0, 

Stand: 10. April 2024) mit folgenden Randbedingungen durchgeführt: 

 

- Die Berechnungen erfolgen auf der Basis der im Abschnitt 5.2 genannten Ein-

gangsdaten. 

- Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt gemäß VDI 2714 und VDI 2720/1 

bzw. den RLS-19 (für Parkverkehr). 

- Sofern sich aus dem schalltechnischen Modell Abschirmungen für die untersuch-

ten Immissionsorte ergeben, werden diese auf Grundlage der genannten schall-

technischen Regelwerke berücksichtigt. 
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- Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von Gebäuden wird der 

Reflexionsverlust für glatte Wände mit ∆L  =  1 dB 

angesetzt. 

- (Berechnungen Parkplatz nach RLS-19) 

Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von Gebäuden wurde ge-

mäß RLS-19, Abschnitt 3.6, Tabelle 8, ein Reflexionsverlust für Gebäudefassa-

den und reflektierende Lärmschutzwände von DRV  =  0,5 dB 

angesetzt. 

 

 

6. BERECHNUNGSERGEBNISSE 

 

Die innerhalb des Plangebietes zu erwartenden, unter Berücksichtigung der im Ab-

schnitt 5 des Berichtes berechneten Beurteilungs- und Spitzenpegel sind in den An-

lagen in Form von Schallpegelrasterkarten wie folgt dokumentiert: 

 

- Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum werktags 

(außerhalb der Ruhezeit von 7.00 Uhr - 20.00 Uhr): Anlage 5 

- Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum werktags 

(innerhalb der Ruhezeit abends von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr): Anlage 6 

- Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum sonn- und feiertags (außerhalb der Ruhezeit  

von 9.00 Uhr - 13.00 Uhr und 15.00 Uhr - 20.00 Uhr): Anlage 7 

- Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum sonn- und feiertags 

(innerhalb der Ruhezeit von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr): Anlage 8 

- Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum nachts (lauteste Nachtstunde): Anlage 9 

- Spitzenpegel Tag- und Nachtzeitraum Anlagen 10 und 11 
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7. BEURTEILUNG 

 

Nachfolgend werden die ermittelten Beurteilungs- und Spitzenpegel mit den im Ab-

schnitt 4.2 angegebenen Anforderungen verglichen und wie folgt beurteilt. 

 

Wie den Berechnungsergebnissen in den Anlagen 5 bis 11 zu entnehmen ist, wer-

den die zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß 18. BImSchV für die Gebietsein-

stufung Dorfgebiet unter Berücksichtigung der im Abschnitt 5 beschriebenen Be-

rechnungsvoraussetzungen  

 

- an Werktagen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Ruhezeiten im gesamten 

Plangebiet eingehalten (vergleiche hierzu Anlagen 5 und 6), 

- an Sonn- und Feiertagen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Ruhezeiten 

im gesamten Plangebiet eingehalten (vergleiche hierzu Anlagen 7 und 8), 

- im Beurteilungszeitraum nachts durch den Betrieb auf der Zeltwiese im gesam-

ten Plangebiet eingehalten (vergleiche hierzu Anlage 9). 

 

Das Spitzenpegelkriterium wird im gesamten Plangebiet in allen Beurteilungszeit-

räumen erfüllt (vergleiche hierzu die Anlagen 10 und 11). 

 

 

8. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Gemeinde Schonungen plant im Rahmen einer Einbeziehungssatzung die 

Schaffung von Wohnfläche am nördlichen Rand des Ortsteiles Abersfeld, 

An der Trög, Flur-Nr. 481. Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von 

Schallimmissionen, ausgehend von den nördlich bzw. nordwestlich gelegenen 

Sportanlagen des DJK Abersfeld e.V. sowie einer weiter nördlich gelegenen Zelt-

wiese. 

 

Auftragsgemäß wurden die von den vorgenannten Sportanlagen des  

DJK Abersfeld e.V. sowie der Zeltwiese innerhalb der geplanten Wohnfläche zu er-

wartenden Sportgeräuschimmissionen ermittelt und auf der Grundlage der Sportan-

lagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV beurteilt. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte ge-

mäß 18. BImSchV für Dorfgebiete unter Berücksichtigung der im Abschnitt 5 be-

schriebenen Berechnungsvoraussetzungen innerhalb der Grenze des räumlichen 

Geltungsbereiches eingehalten und die Anforderungen an einzelne kurzzeitige Ge-

räuschspitzen erfüllt werden. 

 

 

Nürnberg, den 29. April 2024 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP., M.Ac. Stefan Rohleder 

Geschäftsführung Projektleitung 

 

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

Anlagen 
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Quelle:
© ifb (Wb), Version: 07.03.2017

15559.3

[-]

[-]

N [-]

[-] Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

[-] Sprechen normal Sprechen gehoben Rufen normal

LW,1 Pers. [dB(A)] 65 70 80

p [%] 30 10 10

KI [dB] - - -

LW,Gruppe [dB(A)] 80,6 80,8 90,8

LW,Fläche [dB(A)]

Berechnung der Schallemissionen durch Kommunikationsgeräusche von Menschen,
von Freischankflächen und Terrassen

Projektnummer
Projekt Einbeziehungssatzung "An der Trög", Abersfeld

VDI 3770:2012-09 "Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen"; Abschnitt 17

Variante

Bezeichnung der Fläche / des Bereiches Zeltwiese

Nutzung der Fläche / des Bereiches Kommunikationsgeräusche durch Nutzer

Impulszuschlag

Schallleistungspegel der Gruppe

Schallleistungspegel der Fläche / des Bereiches 91,6

Anzahl Personen insgesamt 120

Gruppe

Niveau der Kommunikation

Schallleistungspegel für eine Person

Anteil gleichzeitig sich äußernder Personen
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